
Kraftfahrt -Bundesamt
Fördestraße 16 .D -2390 Flensburg

22819 R 4, Erweiterung/1

ECE -GENEHMIGUNG (ECE-G)

gem~ß dem Übereinkommen vom 20.03.1958 über die Annahme ein-
heitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Aus-
rüstungsgegenst~nde und Teile von Kraftfahrzeugen und über die
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung in verbindung mit der

Regelung Nr. 4 einschließlich der Änderung 01

Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Beleuch-
tungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von
Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafträdern) und ihren An-
hängern

Benachrichtigung über die Genehmigung
(oder die Zurücknahme einer Genehmi-gung) 

für einen Typ einer
Beleuchtungs-
einrichtung für das hintere Kennzei-
chenschild

Nummer der Genehmigung: 22819 R 4, Erweiterung/1

1. Beleuchtungseinrichtung -xxx xxx xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX
-xxx xxx XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx
-sowohl für ein hohes als auch

für ein langes Kennzeichenschild
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c;o 3 . Name des Herstellers:
Hella KG Hueck & Co.

Fabrik- oder Handelsmarke:
~
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4. Gegebenenfalls Name seines Vertreters:
entf8llt

5.

Anschrift:

D-4780 Lippstadt

6.

Typ, 

Anzahl und Leistung der Glühlampen:
R10W 1 x 10 W je Leuchte

7.

Eingereicht zur Genehmigung am
16.03.1990

8.Prüfstelle:

Lichttechnisches Institut der Universit~t Karlsruhe,
D-7500 Karlsruhe

9. Daten der Gutachten der Prüfstelle:
29.08.1977, 21.11.1977, 17.12.1987 und 02.04.1990

10. Nummer der Gutachten der Prüfstelle:
2 2819

11. 

Datum der Genehmigung:
13. August 1990

12. 

Datum der Zurücknahme der Genehmigung:
entfMllt

13. 

Ort: D-2390 Flensburg

14. Datum: 13. August 1990

15. 

Unterschrift:Im Auftrag
Bruder
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Regierungsobersekretär

16. In den zeichnungen* sind die geometrischen Bedingungen für
die Anbringung der Beleuchtungseinrichtung mit Bezug auf
die Anbringungsfläche für das Kennzeichenschild sowie der
Umriß der entsprechend zu beleuchtenden Fläche anzugeben.
Die mit * gekennzeichneten Anlagen sind der Benachrichti-
gung nicht beigefügt, sie können von der Genehmigungsbe-
hörde angefordert werden.
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Für die reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Erzeug-
nisse wird diese Genehmigung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die Einzelerzeugnisse der reihenweisen Fertigung müssen minde-
stens den Bedingungen entsprechen, die in der ECE-Regelung Nr.
4 einschließlich der Änderung 01 "Einheitliche Vorschriften
für die Genehmigung der Beleuchtungseinrichtungen für das hin-
tere Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme vonKraftri:idern) 

und ihren Anhi:ingern" angegeben sind.

Die beigefügten Meßprotokolle und die Skizzen sind Bestandteil
der Genehmigung.

Für die Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichen-
schild, Typ 2KA 003 389, wird folgendes Genehmigungszeichenzugeteilt:

@22819 

R 4

Das Genehmigungszeichen muß in seiner Ausführung und Größe den
Forderungen der Regelung entsprechen.

Mit dem Genehmigungszeichen dürfen nur solche Einrichtungen
gekennzeichnet werden, die in jeder Hinsicht den Genehmigungs-
unterlagen entsprechen.

Jede Leuchte einer Einrichtung muß deutlich lesbar und dauer-
haft mit

der Fabrik- oder Handelsmarke,
dem Genehmigungszeichen,der 

Lampenkategorie

gekennzeichnet sein.Das 
Genehmigungszeichen ist an den aus den Genehmigungsunter-

lagen ersichtlichen Stellen anzubringen. Die Fabrik- oder Han-
delsmarke und das Genehmigungszeichen sind so anzubringen, daß
sie auch dann noch deutlich lesbar sind, wenn die Einrichtung
am Fahrzeug angebracht ist.
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Die Ger~te dürfen auch mit ausl~ndischen Genehmigungszeichen
und zus~tzlich mit fremden Firmenzeichen versehen sein, wenn
hierdurch die lichttechnischen Eigenschaften sowie die eindeu-
tige Feststellung und die Lesbarkeit des vom Kraftfahrt-
Bundesamt zugeteilten Genehmigungszeichens nicht beeintr~ch-
tigt werden.
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Zeichen, die zu verwechslungen mit dem amtlich zugeteilten Ge-
nehmigungszeichen führen können, dürfen auf den Erzeugnissen
nicht angebracht werden.
Änderungen der Erzeugnisse sind nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung des Kraftfahrt-Bundesamtes gestattet. Verstöße gegen die-
se Bestimmungen führen zum Widerruf der Genehmigung und werden
überdies strafrechtlich verfolgt.
Die Genehmigung erlischt, wenn sie zurückgegeben oder entzogen
wird oder der genehmigte Typ den Rechtsvorschriften nicht mehrentspricht. 

Der Widerruf kann ausgesprochen werden, wenn die
für die Erteilung und den Bestand der Genehmigung geforderten
Voraussetzungen nicht mehr bestehen, wenn der Genehmigungsin-
haber gegen die mit der Genehmigung verbundenen Pflichten ver-
stößt oder wenn sich herausstellt, daß die genehmigte Einrich-
tung den Erfordernissen der Verkehrssicherheit nicht ent-spricht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt kann jederzeit die ordnungsgemäße
Ausübung der durch die Genehmigung verliehenen Befugnisse
nachprüfen und zu diesem Zweck Proben entnehmen oder entnehmenlassen.

Die mit der Erteilung der Genehmigung verliehenen Befugnisse
sind nicht übertragbar. Schutzrechte Dritter werden durch die-
se Genehmigung nicht berührt.

Das Kraftfahrt-Bundesamt ist unverzüglich zu benachrichtigen,
wenn die reihenweise Fertigung oder der Vertrieb der genehmig-
ten Einrichtung innerhalb eines Jahres nicht aufgenommen oder
endgültig oder l~nger als ein Jahr eingestellt wird. Die Auf-
nahme der Fertigung oder des Vertriebs ist dann dem
Kraftfahrt-Bundesamt unaufgefordert innerhalb eines Monatsmitzuteilen.

Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den gesonderten
Bescheid des Kraftfahrt-Bundesamtes zu dieser Genehmigung ver-wiesen.

Die Genehmigung Nr. 22819 R 4 erstreckt sich auf die Beleuch-
tungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild, Typ
2KA 003 389, in den Ausführungen

"A" mit einer Schraube zur Befestigung der Abschluß-
kappe am Glühlampenträger,
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"B" mit zwei Schrauben zur Befestigung der Abschluß-
kappe am Glühlampentr§ger.
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Die Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen-
schild, Typ 2KA 003 389, in den Ausführungen "A" und "B",
dürfen auch abweichend von den vorgelegten Mustern in folgen-
den Ausführungsformen feilgeboten werden:

mit Befestigungsmitteln oder ohne solche,

mit unterschiedlichen Mitteln zur Befestigung der Leuchte
am Fahrzeug und zur verbindung einzelner Leuchtenteile
miteinander ohne Beeinträchtigung der Wirkung,

mit geringfügig unterschiedlicher Ausbildung und Formgebung
der lichttechnisch unwirksamen Leuchtenteile bei grund-
sätzlich gleicher Bauart,

.

mit unterschiedlichen Kabels~tzen,
-anschlüssen,

-zuführungen und

mit unterschiedlicher Oberfl~chenbehandlung und Farbe der
lichttechnisch unwirksamen Leuchtenteile ohne Beein-
tr~chtigung der Korrosionsbeständigkeit,

mit einer Abschlußscheibe, bei der die übergMnge zwischen
den Zonen unterschiedlicher Profilierung unbedeutende
unterschiede aufweisen,

mit unterschiedlichem metallischen Werkstoff für die licht-
technisch nicht wirksamen Teile bei gleicher Güte,

mit unterschiedlicher Glühlampenhalterung, jedoch ohne Än-
derung der Glühlampenlage,

mit unterschiedlicher Kontaktgebung,
8

mit in Form, Farbe und Werkstoff unterschiedlicher Dichtung
gleicher Güte und Wirkung.

Die Lesbarkeit des Kennzeichens in den Anbaulagen nach Blatt
Nr. 1 und 2 ist bei einer Neigung des hinteren Kennzeichen-
schildes bzw. der gesamten Beleuchtungseinrichtung bis 100
entgegen der Fahrtrichtung gewMhrleistet.
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Die Geräte, Typ 2KA 003 389, Genehmigungsnummer 22819 R 4,
sind baugleich mit den Geräten, Typ 2KA 003 389, Genehmigungs-
nummer 22819.
Das Kraftfahrt-Bundesamt behält sich daher den Widerruf dieser
Genehmigung ausdrücklich vor, falls die andere für diesen Typ
erteilte Genehmigung widerrufen werden sollte.
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Der 

An- bzw. Einbau der Ger~te hat nach anliegenden An- bzw.
Einbauunterlagen zu erfolgen. Er ist bei der Typprüfung der
Fahrzeuge nach § 20 stvzo oder der Einzelprüfung nach § 21
stvzo durch einen amtlich anerkannten Sachverst~ndigen für denKraftfahrzeugverkehr 

oder bei der Begutachtung nach § 19 stvzo
durch einen amtlich anerkannten Sachverst~ndigen oder Prüfer
für den Kraftfahrzeugverkehr zu überprüfen. Die Wirksamkeitder 

Genehmigung ist hiervon abh~ngig. Sie bleibt jedoch erhal-ten, 
wenn in der Allgemeinen Betriebserlaubnis für das Fahr-

zeug ein Austauschvermerk aufgenommen ist, der den An-bzw.
Einbau der Ger~te ohne weiterreichende Begutachtung ermög-licht. 

Der Umfang der Prüfung soll sich auf alle für die Wir-
kung der Ger~te wichtigen Angaben der An- bzw. Einbauunterla-
gen erstrecken.

Die Bezieher der GerMte sind auf diese Forderungen und insbe-
sondere darauf hinzuweisen, daß der Fahrzeughalter bei nach-
trMglichem An- bzw. Einbau unter Vorlage des Gutachtens über
den vorschriftsmMßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Be-
triebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde
(Zulassungsstelle) zu beantragen hat (§ 19 Abs. 2 stVZO).

An- bzw. Einbauunterlagen sind mitzuliefern.
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In den anliegenden Meßprotokollen vom 29.08.1977 und 21.11.1977
und Skizzen vom 01.08.1977 und 13.10.1977 muß der Firmenname
richtig lauten:

Hella KG Hueck & Co.

Im AuftragBruder

"

J/J

(stiller)Regierungsobersekret~rAnlagen:

5 Meßprotokolle zum Gutachten des
Lichttechnischen Instituts der
Universit~t Karlsruhe
vom 29.08.1977

1 Meßprotokoll vom 21.11.1977
2 Meßprotokolle vom 02.04.1990
3 Skizzen (Blatt Nr. 1, 2 und:

vom 01.08.1977
1 Skizze (Blatt Nr. 1) vom 13.10.1977
2 Skizzen (Ausführung A und B)
1 Skizze (Blatt Nr. 4) vom 16.03.1990
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Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9

lichttechnisd1es Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 29. August 1977
Meßprotokoll
Prüfnummer 2 2819 R 4

2KA 003 389Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge, Typ

~~x.~.t.~xx

der 

Firma 'JJ9stfäl~sche Metall Industr1~~~ ~u~ck ~~~ L~ppstadt , ; ,...~

1 Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus ~ Leuchten TYP.~.~f\O~.~389
zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen:

~ x j~~xxx ~~i x..xxix- ~~xxXa~~xx ~~x~ ~
b) 340 x 240 mm (Zweizeiliges, hohes Kennzeichenschild)

entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

2 Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

Bestückung:

Glühlampe [CEI R 19/10, entspricht G 10 W DIN 72 601 je Leuchte

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr 4 Verkehrsblatt 1966, S 586

Blatt Nr.1 B = 220 mm H = 0 mm

Für 

die Richtigkeit

,/ 

"'--- ~-;
t V. Dr. P~lock



Gehört zur 22B 19G Nr.

lichttechnismes Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 29. August 1977
Meßprotokoll
Prüfnummer 2 2819 R 4

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge, Typ 2~A 003 389

~~~~

der 

Firma '.IIastfäli~~he Metall ~nqu~t1'i~...~.~.~~~C?k~~9~.
l ~ppst~~~ ,

Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus.~ Leuchtd'l Typ~~~.~~.~..~89

zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen

a) 520 x 120 mm (Einzeiliges, langes Kennzeichenschild)

~x~ ~ :f.~XX)XlX,c i:..ix Bit; XKB K x~~)0eci)o(~~
entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

1

2) Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

3) Bestückung: Glühlampe ECEI R 19/10, ent3pricht G 10 ~ DIN 72 601 je Leuchte

4 Verkehrsblatt 1966. S. 586}Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr. 4 (

Blatt Nr. 1 B = 315 mm H = 0 mrn

Für 

die Richtigkeit

ß 

c.-- .Qh'

i.V. 

Dr. ~ollack



Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9 R' Erweiter~ng /-1
lichttechnisches Institut

der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 29. August 1977
Meßprotokoll
Prüfnummer 2 2819 R 4

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge, Typ 2KA 003 389

a.i.~xß2~~aR~~Rxk

der 

Firma Westfälische Mata.ll Indue~~.i:~_~~Hu~~k~_~~.~-

i,.,ippstaQt , """,""'.'..'."""

1 Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 1 Leuchte Typ.~~~qQ.~~89
zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen

K*x.i~ xx x~~~x~~~~~~~~~üj,j,l; x
b) 340 x 240 mm (Zweizeiliges, hohes Kennzeichenschild)

entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

2 Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

3) Bestückung: Glühlampe ECEI R 19/10, entspricht G 10 W DIN 72 601

4) Meßwerte. ge~rüft nach ECE-Regelung Nr 4 (Verkehrsblatt 1966. S
0H:2 0 mm a = 0

586

Blatt Nr. 2 A = 45 mm

Für die Richtigkeit

fl ()"~/ ~ --t)UoI..,.. .

LV. Dr. Polloc:~



Gehört zur 2281S R/tG Nr.

lichttechnisd1es Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 29. August 1977
Meßprotokoll
Prüfnummer 2 2819 R 4

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge, Typ 2KA 003

.2,};~X~~~~~R~ji:~,i(x

der Firma Idl3stfäl~~~~e Metall Industr~e~~~~~ck ~~~.~.

Lippsta~t , ,.".,

1

Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 1 ...Leuchte Typ..~~~...(;!q~;:?89

zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungena) 

520 x 120 mm (Einzeiliges, langes Kennzeichenschild)

R X X ~*QXRxi~ ~x~~~x ~~x ~~8X»~KX. hx: ~*
entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

2 Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

3 Bestückung: Glühlampe (CEt R 19/10, entspricht G 10 W DIN 72 601

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr 4 Verkehrsblatt 1966. S 586)

Blatt Nr. 2 A = 65 mm H = 0 mm a

Für 

die Richtigkeit

c.. ~~ eS!:..; PrOfstell~ für lil:htted1nische

Ejnri~tungen 011 rohrzeugen

~ D~~rüts~_~!.it.r

f. V. Dr. Pollack



Erweiterung' /--1Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9 R4

lichttechnisd1es Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 29. August 1977
MeßprotokollPrüfnummer 

2 2819 R 4

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge. Typ 2KA 003 389

~~sd>et~

der Firma Westf8~ischs Metal.l Ind~st~1~!S~H~~c!t;~..CP.~..

Lippe tad~

Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus...~..Leuchte n Typ?~~~~~.3B9

zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen:

a) 520 x 120 mm (Einzeiliges, langes Kennzeichenschild)

)(xx ~ ~~ MMK X~~xP~" xa ~u. ~ ~ ,av.~~~~~
entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

1

2 Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

3

Bestückung:

Glühlampec ECEs R 19/10, entspricht G 10 ~ DIN 72 601 ja Laucht.

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr 4 {Verkehrsblatt 1966, S 586)

81a~t fJr.~

Für 

die Richtigkeit

J 

~ ~~.
Prüfstelle fü.. 'i,~rtt~chnisd1e

Einri~htur:g~il ,} !-ahrzeugen

---,- Der _P~~t~l~it4!r --

LV. Dr. Pollack



Blatt Nr.: 1

2 2 8 1 9G Nr. R4
Gehärt zur

Erweiterung 1-1

Verwendungsart: Kennzeichenleuchte für Kraftfahrzeuge (Beleuchtungseinrichtung für das hintere.Kennzeichenschild).

Glühlampe: Kugellampe R 19/10 (ECE).lm Geltungsbereich der StVZO: G 10W, DIN 72601.

Ansicht von der SeiteAnsicht von vorn

@.
,-~/

-"[
.-:

--~, ~~

.
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Anbringungsebene
s~krecht. zur Fahrbahn

Ansicht von oben

""8 ~1
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Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringungs-
fläc:,e angebaut werden, wobei die AL:flageebene des Kenn-
zeich.enschildes in der Anbringungsebene liegen muß.

Zulässige Neigung der gesamten Kennzeichenbeleuchtungsanordnu~
in Richtung abis 10ound b bis ])0.

Anlage zum Gutad1ten vom: ~~~ 1977

LJQ

Prüfstelle für lichtt.~nisd1e I

Einri~htungen an Fahrzej-41,' Der ~rütst&llenleite~ (

,

t.;VL'l u J-).

1.8.1977
Im Seltungsbereich der StYZO ist der Anbau der Leuchten bei der Typpriifung der Fahrzr!u(Je nach § 2f) StYZO ode~ Einzelprüfung
nach § 21 StYZO durch einen amt!. anerkannten Sachverständigen oder bei der Begutac;1tung nach § 19 StlJZD durch einen amt!.
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer zu überprüfen. Der fahr~eughalter h:Jt !lei nach1räglichem Anbau unter Vorlage des
Gutac: t;'r::; über den vorschriftsmäßiqen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betr:cbscrlaubnis für das Fahrzeug bei der
Yervt, I ,'gsbehörde (Zulassungsstellc) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 SlVZO).-v-, 

,,-.. '" "-



Typbezeichnung: 2KA 003389 Blatt Nr. 2

R4
Anbauanweisung Nr.:

Verwendungsart: Kennzeichenleuchte für Kraftfahrzeuge (Beleuchtungseinrichtung für das hintere
Kennzeichenschild).

Glühlampe: Kugellampe R 19/10 (ECE).lm Geltungsbereich der StVZO: G 10W, DIN 72601.

Ansicht von vorn Ansicht von der Seite

.

!!. Aul. 1!77
Anlage zum GutlGttft Vlfttl

Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der
Anbringungsfläche angebaut werden, wobei die
Auflageebene des Kennzeichenschildes in der
Anbringungsebene liegen muß.
Zulässige Neigung der gesamten Beleuchtungsan-
ordnung in Richtung a bis 10~

flft{

8.1977

Im Geltungsbereich der StVZO ist der Anbau der leuchten bei der Typprüfung der Fahrzeuge nach § 20 StVZO oder Einzelprüfung
nach § 21 StVZO durch einen amt!. anerkannten Sachverständigen oder bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amt!.
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer zu überprüfen. Der Fahrzeughalter hat bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des
Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der
Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 13 Abs. 2 SIVZO).---, ,,-.~

~J



Typbezeichnung:! 

21.1CA 003389
,

Blatt Nr. 3

G Nr.. 2 2 8 i

Erweiterung /-1

, 

9 R4
Anbauanweisung Nr.:Gehört zur

Verwendungsart: Kennzeichenleuchte für Kraftfahrzeuge (Beleuchtungseinrichtung für das hintere

Kennzeichenschild). .
Glühlampe: Kugellampe R 19/10 (ECE).lm Geltungsbereich der StVZO: G 10 Watt, DIN 72601.

Ansicht von der SeiteAnsicht von vorn

,140: - 140~

[J~::u

U
49

L
~

120

@ '~
R4

~
'\.

AnbringJngsebene senkrecht
zur Fahrbahn

Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb
der Anbringungsfläche angebracht werder

wobei die Auflageebene des Kennzeichen'

schildes in der Anbringungsebene liegen
muß.'
.Die gesamte Beleuchtungsanordnung darf aucl
1800 gedreht werden. so daß sich die Leuchte!
unterhalb der Anbringungsfläche tür das Kenr
zeichenschild befinde n.

2 9. AuS. 1977
Anlage zum Gutamttn "'~

Prüfstelie für lichttechnisc.;
i .,

EinriG:htungen an Fahr~dugl
Der Prüfstellenleite~

le

"'"

8.1977

Im Geltungsbereich der StVZO ist der Anbau der leuchten bei der Typprüfung der Fahrzeuge nach § 20 StVZO oder Einzelprüfun!
nach § 21 StVZO durch einen amt!. anerkannten Sachverständigen oder bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amt
anerkanntelT Sachverständigen oder Prüfer zu überprüfen. Der Fahrzeughalter hat bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des
Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der~~Itungsbehörde 

(Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVZO)

!~



22819 R4G Nr.Gehört zur

lichttechnismes Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 21. November 1977
MeßprotokollPrüfnummer 

2 2819 R 4

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge. Typ 2KA 003 389

axaxi...t._*-x.k:i(

der 

Firma ~8stfä~18Ch8 PI~taJ.:;I. J~~~~t~~~KGH...~c~ .Co.,
L1pps~~~.~ , .

1 Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus_~ Leuchten Typ~~AQQ~~89 je Leuchtl
zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen:

a) 520 x 120 mm (Einzeiliges, langes Kennzeichenschild)

»* X s ä 8 XX xi*&xzzx~~ ~ ~~mmx.x~..x~ ~kx i. *
entsprechend Anhang 3 der Regelung Nr. 4

2 Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Skizze.

3

Bestückung:

Glühlampe [CE: R 19/10, entspricht G 10 W DIN 72 601

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr 4 Verkehrsblatt 1966, S. 586

Blatt Nr. 1 8 = '3'35 mm H = 0 mm

Für 

die Richtigkeit

/\I )

r 0" -',}co J',- .o..a.--Ck..,e~:'~

i.V. Dr. Pollack



Typbezeichnung: 2KA 003389

Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9 R 4

Erweiterung /1
Anbauanweisung Nr.:

Verwendungsart: Kennzeichenleuchte für Kraftfahrzeuge (Beleuchtungseinrichtung für das hintere

Kennzeichenschild).

Glühlampe: Kugellampe R 19/10 (ECE).lm Geltungsbereich der StVZO: G 10W, DIN 72601.

Ansicht von der SeiteAnsicht von vorn

@~--, I

11
-~/

.-"1
.-1

I I )

\1_~~~
I...A .~

Anbringungsebene
senkrecht zur Fahrbahr

~
Ansicht von oben

8 -I

H ~

\: /
900

~

-I
Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringu'ngs-
fläche angebaut werden, wobei die Auflageebene des Kenn-
zeichenschildes in der Anbringungsebere liegen muß.

Zulässige Neigung der gesamten Kennzeichenbeleuchtungsanordnur
in Richtung abis 100und b bis :1)°.

Anbaum aße für die Anbringungsfläche

520x120mm I 340x 240mm
Anlage zum Gutadtten vom:

Prüfsteils für lichttechnische

Eir.richtu"lg~1l 0'1 Fahr~~U~h
Der PrüfstellenleitJ 1.1

H(mm)B(mm)

325 bis 335

Obis10
v;)--

~lt1 tJ >1 (

13.10.1977

Im Geltungsbereich der StVZO ist det Anbau der leuchten bei der Typprüfung de~ Fahrzeuge nach § 20 StVZO oder Einzelprüfung
nach § 21 StVZO durch einen amtl. anerkannten Sachverständigen oder bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amt!.
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer zu überprüfen. Der Fahrzeughalter hat bei nachträglichem Anbau ulllerVorlage des
Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des FahrzeuQs eine erneut~ Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der~erwaltungsbehörde 

(Zulassungsste"e)_~ ~~e~~ 19 AbsE~~ZO). -~".-
N

~
~

-

Westfälische Metall Industrie KG .Hueck & Co .--
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~ Kfz.-Kennzeichenleuchte
Hella KG Hueck&Co. Typ 2ICA 003 389

4780 Llpp.tedl

~

Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9 'R 'I Erweiterung.

Genehmigte Ausführung A --
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Gehört zur G Nr. 2 2 8 1 9 R 4

Lichttechnismes Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische

Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 02.April 1990
Meßprotokoll
PrUfnummer 2 2819 (ECE)

2 2819 (EG)

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge, Typ 2 KA 003 389

der Firma ~!~.!.~~...K_~_,- ~~~-~~._~~-~--~?.!-

-:!1].~9__~~ P p~ t~~t.

1) Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 1 Leuchte Typ 2 KA 003 389

zur Beleuchtung von Kennzeiche~schilder~ mit den maximalen Abmessungen:

~~x j fi x xx 12~ xmm x k~~~ockk~~~~~ ~~~~~im~

b) 340 x 240 mm (Zweizeiliges, hohes Kennzeichenscbild)
entsprechend Anhang 3 der ECE-Regelung Nr.4 bzw. Anhang 111 der Richtlinie
des Rates Nr., 76/760/~~WG vom 27.Juli 1976.

2) Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

fUr das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Zeichnung

GIUhlampA Kategorie R 10W , 10W3) BestUckung:

4) Meßwerte, geprUft nach ECE-Regelung Nr. 4 bzw. nach der Richtlinie des
Rates Nr.. 16/160/EWG vom 21.Juli 1916 jeweils in der derzeit gültigen
Fassung.Bla t t Nr. ' .' -,-. --.

(Zuordnungsmaße& A= 45mm und H- Omm)

FUr die Richtigkeit

/""'
~.-::::;:/~ C---

Dr. Pollack



Gehört zur G Nr. 2 2 B 1 9 R 1+

Lichttechnismes Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Anlage zum Gutachten
vom 02.April 1990
Meßprotokoll
Prüfnummer 2 2819 (ECE)

2 2819 (EG)

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge. Typ 2 KA 003 389

der 

Firma

1

Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 1 Leuchte Typ 2 KA 003 389

zur Beleuchtung von Kennzeiche~schilder~ mit den maximalen Abmessungen:

a) 520 x 120 mm (Einzeiliges, langes Kennzeichenschild)

R xxi i i xIXa*~ ~ x~~~~x~~~x~~~~~i ~»~ K x K X x lt X

entsprechend Anhang 3 der ECE-Regelung Nr.4 bzw. Anhang 111 der Richtlinie
des Rates Nr.1 16/160/~WG vom 21.Juli 1916.
Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche

für das Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Zeichnung

2

3) Bestiickung: Glühlampe Kategorie R 10W , 10W

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr. 4 bzw. nach aer Richtlinie des
Rates Nr.a 76/760/EWG vom 27.Juli 1976 jewei~s in der derzeit gültigen

Fa6sung. r~ r-.' ~
Blatt Nr. '

(Zuordnun~smaße: 

A= 65mm und Ha umm)

Für die Richtigkeit:
Prüfstel/e für lidtttedtnische

Einrichtungen an Fahrzeugen
Der PrüfstelJenleiter

ez.

Dr. PollaCk

-?/C 

,.jI,.



Blatt Nr.Typbezeichnung: 2Ki\ 003 389
jBeleucht~~.s~inrichtung_f_ür das hintere ~~nnzeichensc1!i A

Gehört zur G. Nr.: 228 19

Erweiterung /--1

R 4 Anbauanweisung Nr.:

I{ennzeichenbeleuchtungsanordnung für Kraftfahrzeuge.Bestückung: 

Glühlampe Kategorie Rl0W.

~

ZuordnunRsmaße bei Anbringungsfläche

520x120mtn i" 3i.Ox 2I.omm

t-

,

AnI~.8 z~,!m Gutach~9n vom:.--'~ ~~ ,~._,

~rG:-;~",,~rc:.rL;~ li~h~echnische.lnr. :'" ("I"! I ahrzeugen

,"c .;,!-},.:.!'en!e ;ter' ,- ."".1. ,--~

.h.
.I Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringungs-

fläche angebaut werden. wobei die Auflageebene des Kenn-
zeichen schildes in der Anbringungsebene liegen muß,

x) Zulässige ~igung der gesamten Kennzeicheft)eteuchtungsaoormung

in Richtung abis ))O,

,

16.03.90
Der An- bzw. Einbau der Geräte hat nach anliegenden An- bzw. Einbauunterlagen (z. B. Skizze und Anlage A) zu erfolgen
Er ist bei der Typprüfung der Fahrzeuge nach § 20 StVZD oder der Einzelprülung nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den KraMfahrzeugverkehr zu
überprüfen Bei nachträglichem An- bzw. Einbau der Geräle ist unter Vorlage des Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen für den Krallfahrzeugverkehr über den
vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwallungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen (§ 19 Abs. 2 StVlO).

Der Umfang der Prüfung soll sich
von abhängig. Von der Begutachtung des Ein- bzw. Anbaus sind solche Geräte ausgenommen, die aufgrund eines Austauschvermerks in der Allgemeinen Betriebserlaubnis für das

Fahrzeug bereits für zulässig erklärt worden sind.

Hueck & Co.



Kraftfahrt- Bundesamt
Fördestraße 16 .D -2390 Flensburg

22819 R 4, Erweiterung/1-I

ECE -GENEHMIGUNG (ECE-G)

gem~ß dem Übereinkommen vom 20.03.1958 über die Annahme ein-
heitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Aus-
rüstungsgegenst~nde und Teile von Kraftfahrzeugen und über die
gegenseitige Anerkennung der Genehmigung in verbindung mit der

Regelung Nr. 4 einschließlich der Ergänzung 2

Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung der Beleuch-
tungseinrichtungen für das hintere Kennzeichenschild von
Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Kraftr~dern) und ihren An-
hängern

Mitteilung über die Genehmigung (oder
die Zurücknahme einer Genehmigung) für
einen Typ einer Beleuchtungseinrich-
tung für das hintere Kennzeichenschild

Nummer der Genehmigung: 22819 R 4, Erweiterung/1-I

1. Beleuchtungseinrichtung -xxx xxx xxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX
-xxx xxx XXXXXX xxxxxxxxxxxxxxxxx
-sowohl für ein hohes als auch

für ein langes Kennzeichenschild

2.

3 .

~

b ik- oder Handelsmarke:
~
HELLR
~

Name des Herstellers:
Hella KG Hueck & Co.

4 Gegebenenfalls Name seines Vertreters:
entfMllt

5.

I-'
N
-I"
I-'
\0
I

-I"

(X)

c;o

Anschrift:

D-4780 Lippstadt



Kraftfahrt- Bundesamt
Fördestraße 16 .D -2390 Flensburg

22819 

R 4, Erweiterung/1-1

2

6.Typ, 

Anzahl und Leistung der Glühlampen:
R10W 1 x 10 W je Leuchte

7 Eingereicht zur Genehmigung am
28.01.1991

8.Prüfstelle:

Lichttechnisches Institut der Universit~t Karlsruhe,
D-7500 Karlsruhe

9. Datum des Gutachtens der Prüfstelle:
04.02.1991

10. 

Nummer des Gutachtens der Prüfstelle:
2 2819

11. 

Datum der Genehmigung:
03.05.1991

12. 

Datum der Zurücknahme der Genehmigung:
entf~llt

13. 

Ort: D-2390 Flensburg

14. Datum: 3. Mai 1991

15. 

Unterschrift:Irn A~;;:;
Pe1per

n
I

lf1f'I (Stiller)
(IRegierungsobersekretMr

16. In der Zeichnung -sind die geometrischen Bedingungen für
die Anbringung der Beleuchtungseinrichtung mit Bezug auf
die AnbringungsflMche für das Kennzeichenschild sowie der
Umriß der entsprechend zu beleuchtenden FIMche anzugeben.
entfMllt

t-'
N
~
t-'
~
I

~
Q)
Q).



Kraftfahrt- Bundesamt
Fördestraße 16 .D -2390 Flensburg

22819 

R 4, Erweiterung/1-I

3

Für die reihenweise zu fertigenden oder gefertigten Erzeug-
nisse wird diese Erweiterung mit folgender Maßgabe erteilt:

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinn-
gem§ß auch für die Erweiterung. In den bisherigen Genehmi-
gungsunterlagen treten die aus dieser Erweiterung ersichtli-
chen Änderungen bzw. ErgMnzungen ein.
Bezüglich der Rechtsmittelbelehrung wird auf den besonderen
Bescheid des Amtes zu dieser Erweiterung verwiesen.

Die Genehmigung Nr. 22819 R 4 erstreckt sich nunmehr auch auf
die Beleuchtungseinrichtungen für das hintere Kennzeichen-
schild, Typ 2KA 003 389, in der Ausführung

"C" mit einer Schraube zur Befestigung der Abschlußkappe am
GlühlampentrMger und einer aus Gummi gefertigten Grund-
platte mit eingehMngtem FassungstrMger.

.-.
N
.;=-

.-.
\0
I

.;=-

(X)

~



0-24932 Flensburg

Mitteilung über die Erweiterung der Genehmigung

für einen Typ einer Beleuchtungseinrichtung für das hintere
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafträ-
dern) und ihren Anhängern nach der Regelung Nr. 4 einschließlich
der Ergänzung 7

Communication concerning extension of approval

of a type of devices tor the illumination of rear registration
plates of motor vehicles (except motor cycles) and their trai-
lers pursuant to Regulation No. 4 including supplement 7

Nummer der Genehmigung
Approval No.:

22819 R4 Erweiterung Nr.: tl-II
Extension No.:

1.

2 Typbezeichnung der Einrichtung:
Manufacturer's name for the type of device:
2KA 003 389

3 Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Hella KG Hueck &. Co.
D-59552 Lippstadt

4. Gegebenenfalls Name und Anschrift seines Vertreters:
If applicable, name and address cf manufacturer's representative:
entfällt -not applicable

5 Eingereicht zur Genehmigung arn:
Submitted for approval on:
17.08.1998

6 Technischer Dienst:
Technical service responsible für conducting approval tests:
Lichttechnisches Institut der Universität Karlsruhe
D-76128 Karlsruhe

7 Datum des Gutachtens:
Date of test report:
28.08.1998

8

Nummer 

des Gutachtens:
Nurnber of test report:
2 2819 R4 NS

Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device:



0-24932 Flensburg

-2-

Nummer 

der Genehmigung: 22819 R4
Approval No.:

Erweiterung Nr
Extension No.:

9.Kurzbeschreibung:

Concise description:

Beleuchtungseinrichtung: 

für ein hohes und langes Kennzeichenschild
und für Kennzeichenschilder von land-
oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

Device for illuminating: a tall and wide plate and tor a plate tor
agricultural or forestry tractors

Anzahl und Kategorie der Glühlampen: 1 x R1OW (je Leuchte-each larnp)
Nurnber and category of filament lamp(s):

10. Anbringungsstelle des Genehmigungszeichens
position of approval mark:
auf der Abschlußscheibe
on the lens

11

Grund (Gründe) der Erweiterung (falls erforderlich):
Reason(s) for extension (if applicable):
Anbaulagen nach Blatt 5 für Kennzeichenschilder von land oder forstwirt-
schaftlichen Zugmaschinen kommen hinzu
Mounting positions sheet 5 tor a plate tor agricultural or forestry
tractors are added

12. 

Die Genehmigung wird erweitert
Approval extended

13

Ort:Place:

D-24932 Flensburg

14. Datum:
Date:

02.09.1998

15. Unterschrift: Im Auftrag
Signature:

Mayer

16

Dieser 

Mitteilung ist eine Liste der Unterlagen beigefügt, die bei der
Genehmigungsbehörde hinterlegt sind. Diese Unterlagen sind auf Anfrageerhältlich.

The list of documents deposited with the Administrative service which has
granted approval is annexed to this communication and may be obtained onrequest.

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
by-clauses and info~ation to legal remedy

1 

Gutachten mit Anlagen -test report with enclosures



0-24932 Flensburg

Nummer 

der Genehmigung: 22819 R4 Erweiterung Nr.:

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für die
Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus dieser Er-
weiterung ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Der An- bzw.
erfolgen.
Die An- bzw.

Einbau der Geräte hat nach anliegender An- bzw. Einbauunterlage zu

Einbauunterlage ist mitzuliefern

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt,
Fördestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen



lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

, 

. 76128 Karlsruhe
Kaiserstraße 12

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Telefon 0721/ 608 -2550

0721/608 -2551

Fax 0721/661901

eMail: Itik@etec.uni-karlsruhe.de

http://www-(ti.etec.uni-karlsruhe.de

Besuchszeit nach Vereinbarung

Akkreditierte Prüfstelle gemäß DIN 45001 / DIN EN 9001
DAR-Registriernummer: KBA-P 00016-97

An das

Kraftfahrt-Bu ndesa mt

Fördestraße 1 6

24932 Flensburg

Gutachten

über die Prüfung der Bauart für die Erteilung einer Erweiterung zu einer ECE-Genehmi-
gung gemäß dem Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Annahme einheitli-
cher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von
Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung

Nummer des Gutachtens 2 2819 R4 N5

Datum des Gutachtens 28. August 1998 / Zeichen: La./fü.

Nachtrag zum Gutachten Nr. : 2 2819 R4 vom 29. August 1977

Gegenstand Ken nze ic he n be I eu c htu ngse i n richtu ng

für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung 2KA 003 389

Bestückung Glühlampe Kategorie R1 OW nach ECE-Regelung Nr. 37

Verwendung Kennzeichenbeleuchtungsanordnung für land- oder
forstwirtschaftliche Fahrzeuge

Nummer der ECE-

Genehmigung 22819 R4

Name und Anschrift des

Antra gstellers/H e rstellers/

Genehmigungsinhabers Firma Hella KG Hueck & Co.

In 59552 Lippstadt

17. 

August 1998Datum des Prüfantrages

2



2

Entsprechend dem Antrag des Herstellers und Genehmigungsinhabers sollen die be-
reits mit der ECE-Genehmigung Nr. 2 2819 R4 zugelassenen

Ken nze i c hen be I euc htu ngse in ri c htu ngen für Kraftfahrzeuge Typ 2KA 003 389

bei unveränderter Bauart auch in einer Kennzeichenbeleuchtungsanordnung für land-
oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge nach Blatt 5 verwendet werden.

Die notwendigen Zeichnungen und Unterlagen wurden zur Prüfung und Begutachtung
hier vorgelegt.

Für die erforderlichen Messungen wurden auf Wunsch des Antragstellers die hier hin-

terlegten Prüfmuster verwendet.

Die Prüfung erfolgte nach der ECE-Regelung Nr. 4 in der zur Zeit geltenden Fassung
unter Zugrundelegung der vorgelegten Anbauanweisung Blatt 5 vom 14. August
1998.

Die Meßergebnisse sind getrennt beigefügt, die geforderten Bedingungen werden er-füllt, 

wenn die Angaben der anliegenden Anbauanweisung (Blatt 5) eingehalten wer-den.

Die Bemerkungen im Bezugsgutachten vom 29. August 1977 und den Nachträgen
dazu gelten für die Geräte Typ 2KA 003 389 in der hier erfaßten Kennzeichenbe-
leuchtungsanordnung nach Blatt 5 sinngemäß.

Es bestehen damit von hier aus keine Einwände gegen die Erteilung einer entspre-
chenden Erweiterung zur ECE-Genehmigung Nr. 2 2819 R4.

Auf die eingeschränkte Verwendung der hier erfaßten Kennzeichenbeleuchtungsan-
ordnung wird nochmals hingewiesen. ~t~~~\

(0"')~rÜfste ~18JjDAR-Roglstrlernummer

KBA-P 00016-97 ~

Der Prüf=~l(}J!!?!.

AnlaQen: Zeichnung (Blatt 5)

Meßprotokol1

A1.~
.V. (Dr. D. Kooß)



~
Hella KG Hueck &Co.

Typbezeichnung: 2KA 003 389
Blatt 5

Anbauanweisung Nr.:Gehört zur G. Nr.:

Kennzeichenbeleuchtungsanordnung für Kraftfahrzeuge/ für land- oder forstwirt-
schaftliche Fahrzeuge
Bestückung: RIOW je Leuchte.

Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringungsfläche angebracht werden, wobei die Auflage-
ebene des Kennzeichenschildes in der Anbringungsebene liegen muß.

Zulässige Neigung der gesamten Kennzeichenbeleuchtungsanordnung in Richtunga bis 10° und b bis 30°.

Grenzwerte für Abstandsmaße und Winkel ohne Toleranzangabe :i: 2 rnrn bzw. :i: 10 vom angegebenen
Nennwert.

Ansicht von vorn
.

Ansicht von der Seite

-

I~ 240 .1

'"
Oberfl~che Kennzeichenschild/
zu beleuchtende Flaeche/
Me~fl~che 2mm aber

Anbringungsebene

.Cl

Anlage zum Gutachten vom:

2 8. AUG. 1998
Prüfstelle für lichttechnische

Einrichtungen an. Fahrzeugen
Der Prüfstellenleiter

,: j/. ~ , ."I1I..jJ



Lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

Anlage zum Gutachten Nr. 2 2819 R4 N5
vom 28. August 1998

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Meßprotoko

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung: 2KA 003 389

Antragsteller /

Genehmigungs-
inhaber: Firma Hella KG Hueck & Co., 59552 Lippstadt

1) Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 2 Leuchten Typ 2KA 003 389

zur Beleuchtung von Kennzeichenscl")ildern mit den maximalen Abmessungen von

240 x 165 mm für land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge

entsprechend Anhang 3 der ECE-Regelung Nr. 4 in der zur Zeit geltenden Fassung.

2) Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche für das

Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Zeichnung (Blatt 5).

3) Bestückung: Glühlampe Kategorie R1 OW je leuchte

4) Meßwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr. 4 in der zur Zeit geltenden Fassung.

Zuordnungsmaße: B = 155 mm und H = 0 mm

kleinste leuchtdichte
der Meßpunkte in cd/m2

größter Leuchtdichtezuwachs in cd/m2/cm
zwischen 2 Meßpunkten des Testschildes

Muster Meßwert

Ba
Sollwert

mindestens
Meßwert Sollwert

höchstens 2 x Bn~

26 10,2 52
2,5

11

Der verlangte lichteinfallswinkel von höchstens 820 zwischen Beleuchtungseinrichtung und der

Senkrechten auf der Anbringungsebene wird eingehalten.

Für die Richtigkeit

-=::::::~~~2~ ~



D-24932 Flensburg

Mitteilung über die Erweiterung der Genehmigung

für einen Typ einer Beleuchtungseinrichtung für das hintere
Kennzeichenschild von Kraftfahrzeugen (mit Ausnahme von Krafträ-
dern) und ihren Anhängern nach der Regelung Nr. 4 einschließlich
der Ergänzung 8

Communication concerning extension of approval

of a type of devices for the illumination of rear registration
plates of motor vehicles (except motor cycles) and their trai-
lers pursuant to Regulation No. 4 including supplement 8

Nummer der Genehmigung
Approval No.:

22819 R4 Erweiterung Nr.: 11-111
Extension No.:

Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device:

1

2 Typbezeichnung der Einrichtung:
Manufacturer's name for the type of device:
2KA 003 389

3. Name und Anschrift des Herstellers
Manufacturer's name and address:
Kella KG Kueck & Co.
D-59552 Lippstadt

4 Gegebenenfalls Name und Anschrift seines Vertreters:
If applicable, name and address of rnanufacturer's representative
entfällt
not applicable

Eingereicht zur Genehmigung am:
Subrnitted for approval on:
23.04.2001

5.

6 Technischer Dienst:
Technical service responsible für conducting approval tests:
Lichttechnisches Institut der Universität Karlsruhe
D-76128 Karlsruhe

Datum des Gutachtens:
Date of test report:
30.04.2001

7.

Nummer 

des Gutachtens:Number 
of test report:

2 2819 R4 N6

8.



0-24932 Flensburg

-2-

Nummer 

der Genehmigung: 22819 R4
Approval No.:

Erweiterung Nr
Extension No.:

g

Kurzbeschreibung:

Concise description

Beleuchtungseinrichtung: 

für ein hohes und langes Kennzeichenschild
und für Kennzeichenschilder von land-
oder forstwirtschaftlichen Zugmaschinen

Device for illurninating: a tall and wide plate and tor a plate tor
agricultural or forestry tractors

Anzahl und Kategorie der Glühlampen: 1 x R1OW (je Leuchte/each lamp)
Number and category of filament lamp{s):

10. 

Anbringungsstelle des Genehmigungszeichens:
Position of approval mark:
auf der Abschlußscheibe
on the lens

11. Grund (Gründe) der Erweiterung (falls erforderlich):
Reason(s) for extension (if applicable):
Anbaulagen nach Blatt 6 für Kennzeichenschilder von land- oder forstwirt-
schaftlichen Zugmaschinen kommen hinzu
Mounting positions sheet 6 tor a plate tor agricultural or forestry
tractors are added

12. Die Genehmigung wird erweitert
Approval extended

13. 

Ort:
Place:

D-24932 Flensburg

14. Datum:
Date:

28.05.2001

15. Unterschrift:
Signature:

(Bartelsen)



D-24932 Flensburg
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Nummer der Genehmigung: 22819 R4
Approval No.:

Erweiterung Nr.:
Extension No.:

16. Dieser Mitteilung ist eine Liste der Unterlagen beigefügt, die bei der
Genehmigungsbehörde hinterlegt sind. Diese Unterlagen sind auf Anfrage
erhältlich.
The list of documents deposited with the Administrative service which has
granted approval is annexed to this communication and rnay be obtained on
request.

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
by-clauses and information to legal rernedy

1 Gutachten mit Anlagen
test report with enclosures



0-24932 Flensburg

Nummer 

der Genehmigung: 22819 R4 Erweiterung Nr,

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für die
Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus dieser Er-
weiterung ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Der 

An- bzw. Einbau der Geräte hat nach anliegender An- bzw.erfolgen.

Die An- bzw. Einbauunterlage ist mitzuliefern.

Einbauunterlage zu

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt,
Fördestr. 16, D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



76128 Karlsruhe
Kaiserstraße 12

Lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

Telefon 0721/608 -2550
0721/608 -2551 '

Fax 0721/661901
eMail: Itik@etec.uni-karlsruhe.de

http://www-lti.etec.uni-karlsruhe.de

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Akkreditierte Prüfstelle gemäß DIN 45001
Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001

DAR-Registriernummer: KBA-P 00016-97 Besuchszeit nach Vereinbarung

An das

Kraftfahrt -Bu ndesamt

Fördestraße 16

Nr.

24932 Flensburg

Gutachten

über die Prüfung der Bauart für die Erteilung einer Erweiterung zu einer ECE-Genehmigung
gemäß dem Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Annahme einheitlicher Bedingun-
gen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und
über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung

Nummer des Gutachtens 22819 R4 N6

Datum des Gutachtens

30. 

April 2001 / Zeichen: Ces./ HI

Erweiterung zum Gutachten Nr. 22819 R4 vom 29. August 1977

Gegenstand Ke n nze i ch en be leu chtu n gse i n ri chtu ng

für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung 2KA 003 389

Nummer der ECE-

Genehmigung 22819 R4

Bestückung Glühlampe Kategorie R10W nach ECE-Regelung Nr. 37

Name und Anschrift des

Herstellers/Antragstellers Firma Hella KG Hueck & Co.

in 59552 Lippstadt

Datum des Prüfantrages

23. 

April 2001

Entsprechend dem Antrag des Herstellers soll die bereits mit der ECE-Genehmigung
Nr. 2 2819 R4 zugelassene Kennzeichenbeleuchtungsanordnung mit der Kennzeichenbe-
leuchtungseinrichtung für Kraftfahrzeuge Typ 2KA 003 389 bei unveränderter Bauart auch in
einer weiteren Kennzeichenbeleuchtungsanordnung mit geänderte Anbaulage (Blatt 6) und
aus einem Leuchtenteil bestehend verwendet werden.

22819 R4 N6 Seite 1/2



Die notwendigen Zeichnungen und Unterlagen wurden zur Prüfung und Begutachtung hier

vorgelegt.

Für die erforderlichen Messungen wurden auf Wunsch des Antragstellers die hier hinterleg-
ten Prüfmuster verwendet. -

In der Zuordnung nach Anbauanweisung ist ein Gerät geeignet zur Beleuchtung von Kenn-
zeichenschildern mit den maximalen Abmessungen von 240 x 165 mm, wobei die Kennzei-

chenbeleuchtungseinrichtungen entsprechend Anbauanweisung Blatt 6, neben der Anbrin-
gungsfläche links oder rechts verwendet werden.

Die Messergebnisse sind getrennt beigefügt, die geforderten Bedingungen werden erfüllt,
wenn die Angaben der anliegenden Einbauanweisung eingehalten werden.

Die Bemerkungen im Bezugsgutachten vom 29. August 1977 gelten für Beleuchtungsanord-
nung mit der Kennzeichenbeleuchtungseinrichtung Typ 2KA 003 389 nach Blatt 6 sinnge-
mäß.

Es bestehen damit von hier aus keine Einwände gegen die Erteilung einer entsprechenden
Erweiterung zur ECE-Genehmigung Nr. 2 2819 R4, da die Anforderungen der ECE-
Regelung Nr. 4 in der derzeit geltenden Fassung einhalten werden.

Anlagen: Zeichnung
Messprotokoll

I

~ "
tjl i. TI/{
e: ..~;~.~e~ts~:;~:~,~: ,\,t

.... hf PGu".:;!1l,""""-. -,c.-" :",-- ,\-"

~~j~,~~:: l.;I.-U:>'e

[~~~[~!~~~~~J

Ati;f!;V.(Dr. 

D. Kooß)

Das Dokument besteht aus 2 Seiten.
Das Gutachten darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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~~e, ~~~
Hella KG Hneck & Co.~

Blatt 6Typbezeichnung: 2KA 003 389

Anbauanwcisung Nr.: 461 058-35Gehört zur G. Nr.:
Erweiterung:

22819

Kennzeichenbeleuchtungsanordnung rür Kraftfahrzeuge I rür land- oder forstwirtschaftliche

Fahrzeuge.

Bestückung: RIOWje Leuchte.

Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringungsfläche angebracht werden, wobei die Auflageebene
des Kennzeichenschildes in der Anbringungsebene liegen muss.

Die Ausleuchtung der Anbringungstläche ist auch von der rechten Seite zulässig.

Ansicht von vom.

~

-'-'.!.-

~.

"'"

Anbringungsebene
senkrecht zur Fahrbahn

Ansicht von oben
Oberrl~che Kennzeichenschl Id/
zu beleud1tende Flaeche/
Hep r I adle 211m (1)er

ArtJr i ngt.rIgsebene

190

B

H.

\\J Antage zum Gutachten vom:

3 O. APR. 2001
Prüfstelle für lichttechnische

Einrichtungen an Fahrzeugen

Der Prüfstellenleiter

4//,;#

2001-04-20~~n-b~. 
Einbau der Gernte hat nach_~lie!!enden An- bzw~ Einbauunterlagen (z.8. Sk!zze und Anlage A) zu erfoleen.



Lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

Anlage zum Gutachten Nr. 22819 R4 N6
vom 30. April 2001

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen Messprotoko

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung 2KA 003 389

Antragsteller Firma Hella KG Hueck & Co.

in 59552 Lippstadt

1) Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 1 Leuchte

zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen
von 240 x 165 mm
entsprechend Anhang 3 der ECE-Regelung Nr. 4 in der derzeit geltenden Fassung.

2) Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche für das
Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Zeichnung (Blatt 6).

3) Bestückung: Glühlampe Kategorie R10W.

4) Messwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr. 4 in der zur Zeit geltenden Fassung.

Zuordnungsmasse: B = 190 mm, H = 0 mm

kleinste Leuchtdichte
der Messpunkte in cd/m2

größter Leuchtdichtezuwachs in
cd/m2/cm

zwischen 2 Messpunkten des
Testschildes

Muster Messwert

Bo

Sollwert
mindestens

Messwert Sollwert
höchstens 2 x

~/cm-

2,5 4,9 5,0

2,5
11

Der verlangte Lichteinfallswinkel von höchstens 820 zwischen

Beleuchtungseinrichtung und der Senkrechten auf der Anbringungsebene wird

eingehalten.

Für die Richtigkeit

t::-~p~
Seite 1/1



Kraftfah rt-Bu ndesamt
0-24932 Flensburg

Mitteilung über die Erweiterung der Genehmigung

für einen Typ einer Beleuchtungseinrichtung für das hintere Kennzeichen-
schild von Kraftfahrzeugen (ausgenommen Krafträder) und ihren Anhängern
nach der Regelung Nr. 4 einschließlich der Ergänzung 9

Communication concerning approval extended

of a type of devices for the illumination of rear registration plates of motor
vehicles (except motor cycles) and their trailers pursuant to Regulation No. 4
including supplement 9

Erweiterung Nr.: /1-IV
Extension No.:

Nummer der Genehmigung: 22819 R4
Approval No.:

1

Bezeichnung des Typs der Einrichtung durch den Hersteller:
Manufacturer's name for the type of device:
2KA 003 389

2.

Name und Anschrift des Herstellers:
Manufacturer's name and address:
Hella KG Hueck & Co.
D-59552 Lippstadt

3.

Gegebenenfalls Name und Anschrift des Vertreters des Herstellers:
If applicable, name and address of manufacturer's representative:
Hella Leuchten-Systeme GmbH
0-33106 Paderborn

4.

5. Zur Genehmigung vorgelegt am:
Submitted tor approval on:
14.03.2003

Technischer Dienst, der die Prüfungen für die Genehmigung durchführt:
Technical service responsible für conducting approval tests:
Lichttechnisches Institut der Universität Karlsruhe
D-76128 Karlsruhe

6.

Fabrik- oder Handelsmarke der Einrichtung:
Trade name or mark of the device:



Kraftfah rt-Bu ndesamt
D-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 22819 R4, Erweiterung/1-IV
Approval No.:

7.

Datum des Gutachtens:
Date of report issued by that service:
20.03.2003

8. Nummer des Gutachtens:
Number of report issued by that service:
22819 R4 N7

9.

Kurze Beschreibung:
Concise description:

Beleuchtungseinrichtung:

Oevice for illuminating:

für ein hohes und langes Kennzeichenschild und für
Kennzeichenschilder von land- oder forstwirtschaft-
lichen Zugmaschinen
a tall and wide plate and for a plate for agricultural or
forestry tractors

Anzahl und Kategorie der Glühlampen: 1 x R10W Oe Leuchte/each lamp)
Number and category of filament lamp(s):

Geometrische Bedingungen für die Anbringung (Lage(n) und Neigung der Einrichtung in
Bezug zu der für das Kennzeichenschild bestimmten Fläche und/oder verschiedene
Neigungen zu dieser Fläche):
Geometric conditions of installation (position(s) and inclination(s) of the device in relation
to the space to be occupied by the registration plate and/or different inclination(s) of this

space):
900 :t1°
(siehe Anbaulage nach Blatt 7/see installation position sheet 7)

10. Anbringungsstelle des Genehmigungszeichens:
Position of the approval mark:
auf der Abschlussscheibe
on the jens

11 Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):
Reason(s) for extension (if applicable):
Anpassung an die Ergänzung 9
Adaptation to supplement 9

Anbaulage nach Blatt 7 kommt hinzu
Mounting position sheet 7 is added

12. Genehmigung erweitert
Approval extended



Kr 

a ftf a h rt -B und es amt
0-24932 Flensburg

3

Nummer der Genehmigung: 22819 R4, Erweiterung/1-IV
Approval No.:

13. Ort:
PlaGe:

D-24932 Flensburg

14. Datum:
Date:

31.03.2003

15. Unterschrift:

Signature:

Im Auftrag

(Mayer:16.

Dieser Mitteilung ist eine Liste der Unterlagen beigefügt, die bei der Genehmigungs-
behörde hinterlegt sind. Diese Unterlagen sind auf Anfrage erhältlich.
The list of documents deposited with the Administrative service which has granted
approval is annexed to this communication and may be obtained on request.

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung
Collateral clauses and instruction on right to appeal

1 

Gutachten mit Anlagen
Test report with enclosures



Kraftfa h rt -8 und esa mt
0-24932 Flensburg

Nummer der Genehmigung: 22819 R4, Erweiterung/1-IV

-Anlage -

Nebenbestimmungen und Rechtsbehelfsbelehrung

Nebenbestimmungen

Die sich aus der Genehmigung ergebenden Pflichten gelten sinngemäß auch für die
Erweiterung. In den bisherigen Genehmigungsunterlagen treten die aus dieser Erweiterung
ersichtlichen Änderungen bzw. Ergänzungen ein.

Die Auflagen in der ECE -GENEHMIGUNG (ECE-G ) Nr. 22819 R 4, Erweiterung/1 vom
13. August 1990:

"Der An- bzw. Einbau der Geräte hat nach anliegenden An- bzw. Einbauunterlagen zu
erfolgen. Er ist bei der Typprüfung der Fahrzeuge nach § 20 StVZO oder der Einzei-
prüfung nach § 21 StVZO durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den
Kraftfahrzeugverkehr oder bei der Begutachtung nach § 19 StVZO durch einen amtlich
anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr zu über-
prüfen. Die Wirksamkeit der Genehmigung ist hiervon abhängig. Sie bleibt jedoch
erhalten, wenn in der Allgemeinen Betriebserlaubnis für das Fahrzeug ein Austausch-
vermerk aufgenommen ist, der den An- bzw. Einbau der Geräte ohne weiterreichende
Begutachtung ermöglicht. Der Umfang der Prüfung soll sich auf alle für die Wirkung
der Geräte wichtigen Angaben der An- bzw. Einbauunterlagen erstrecken.

Die Bezieher der Geräte sind auf diese Forderungen und insbesondere darauf hinzu-
hinzuweisen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem An- bzw. Einbau unter
Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeugs eine
erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungs-
stelle) zu beantragen hat (§ 19 Abs. 2 StVZO).

An- bzw. Einbauunterlagen sind mitzuliefern."

erhalten folgende Fassung:

"Der An- bzw. Einbau der Geräte hat nach anliegenden An- bzw. Einbauunterlage zu

erfolgen.
Die An- bzw. Einbauunterlagen sind mitzuliefern."

Der An- bzw. Einbau der Geräte hat nach anliegender An- bzw. Einbauunterlage zu erfolgen.
Die An- bzw. Einbauunterlage ist mitzuliefern.



Kr a ftf a h rt -B und es amt
0-24932 Flensburg

2

Nummer der Genehmigung: 22819 R4, Erweiterung/1-IV
Approval No.:

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Genehmigung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Kraftfahrt-Bundesamt, Fördestraße 16,
D-24944 Flensburg, schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.



76128 Karlsruhe
Kaiserstraße 12

Lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

Telefon 0721/608 -2550
0721/608 -2551

Fax 0721/66 1901
eMail: Itik@etec.uni-karlsruhe.de

http://www-lti.etec.uni-karlsruhe.de

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen

Akkreditierte Prüfstelle gemäß DIN 45001
Qualitätsmanagementsystem gemäß DIN EN ISO 9001

DAR-Registriernummer: KBA-P 00016-97 Besuchszeit nach Vereinbarung

An das
Kraftfah rt- Bu ndesamt
Fördestraße 16

24932 Flensburg

Gutachten

über die Prüfung der Bauart für die Erteilung einer Erweiterung zu einer ECE-Genehmigung
gemäß dem Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Annahme einheitlicher Bedin-
gungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen
und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung

Nummer des Gutachtens 22819 R4 N7

Datum des Gutachtens 20. März 2003 / Zeichen: Ces./ Ar

Erweiterung zum Gutachten Nr. 22819 R4 vom 29. August 1977

Gegenstand Ke n nze i ch en be leu chtu n g sei n ri chtu n g

für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung 2KA 003 389

Nummer der ECE-

Genehmigung 22819 R4

Bestückung Glühlampe Kategorie R10W nach ECE-Regelung Nr. 37

Name und Anschrift des
H erstellers/ Antragstellers Firma Hella KG Hueck & Co.

59552 Lippstadtin

Datum des Prüfantrages

14. 

März 2003

Entsprechend dem Antrag des Herstellers soll die bereits mit der ECE-Genehmigung
Nr. 2 2819 R4 zugelassene Kennzeichenbeleuchtungseinrichtung für Kraftfahrzeuge Typ
2KA 003 389 bei unveränderter Bauart auch in einer weiteren Anbaulage (Blatt 7) verwen-
det werden.

22819 R4 N7 Seite 1/2



Die notwendigen Zeichnungen,
Begutachtung hier vorgelegt.

Muster und Unterlagen wurden zur Prüfung und

Die Messergebnisse sind im anliegenden Messprotokoll zusammengestellt, die geforderten
Bedingungen werden erfüllt, wenn die Angaben der anliegenden Einbauanweisung ein-
gehalten werden.

Die Bemerkungen im Bezugsgutachten vom 29. August 1977 gelten für Beleuchtungsan-
ordnung mit der Kennzeichenbeleuchtungseinrichtung Typ 2KA 003 389 nach Blatt 7 sinn-gemäß.

Es bestehen damit von hier aus keine Einwände gegen die Erteilung einer entsprechenden
Erweiterung zur ECE-Genehmigung Nr. 2 2819 R4, da die Anforderungen der ECE-
Regelung Nr. 4 in der derzeit geltenden Fassung eingehalten werden.

Anlaoen: Zeichnung
Messprotokoll

i. V.(Dr. D. Kooß)

Das Gutachten darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen nicht auszugsweise vervielfältigt werden.
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Typbezeichnung: 2KA 003 389 Blatt 7

~~~i~ @

~~~~,
Hella KG Hneck & Co.

22819Gehört zur G. Nr.: Einbauanweisung Nr.:

Kennzeichenbeleuchtungsanordnung für Kraftfabrtzeuge.

Bestückung: Glühlampe Kategorie R IOW je Leuchte.

Das Kennzeichenschild darf nur innerhalb der Anbringungsfläche angebracht werden, wobei die Auflageebene des
Kennzeichenschildes in der Anbringungsebene liegen muss.

Grenzwerte für Abstandmaße und Winkel ohne Toleranzangabe :t 2 mm bzw. :t 10 vom angegebenen Nennwert.

Ansicht von der SeiteAnsicht von Tarn

P'I~I
.@~..

/-

t:=' 52Ö~_~
.Ansicht Ton oben

Anlage zum Gutachten vom:

2 O. MRZ. 2003
Prüfstelle für lichttechnische

Einrichtungen an Fahrzeugen
Der PrüfsteltenlAiter

04.03.2003
~r An- bzw. EinbauQ~~!~hat~~h anlieg~en~- bzw. ~i~b~~unterl~~~(?"B. Skizze un~ Anlage_A) 1ll ~en.



Anlage zum Gutachten Nr. 22819 R4 N7
vom20. März 2003

Lichttechnisches Institut
der Universität Karlsruhe

Prüfstelle für lichttechnische
Einrichtungen an Fahrzeugen Messprotokoll

Kennzeichenbeleuchtungseinrichtungen für Kraftfahrzeuge

Typbezeichnung 2KA 003 389

Antragsteller Firma Hella KG Hueck & Co.

in 59552 Lippstadt

1) Die Beleuchtungseinrichtung besteht aus 2 Leuchten

zur Beleuchtung von Kennzeichenschildern mit den maximalen Abmessungen
von 520 x 120 mm
entsprechend Anhang 3 der ECE-Regelung Nr. 4 in der derzeit geltenden Fassung.

2) Die Anordnung der Beleuchtungseinrichtung relativ zur Anbringungsfläche für das
Kennzeichenschild erfolgt nach beiliegender Zeichnung (Blatt 7).

3) BestückunQ: Glühlampe Kategorie R10W.

4) Messwerte, geprüft nach ECE-Regelung Nr. 4 in der zur Zeit geltenden Fassung.

B = 297 mm, H = 10 mm und Winkel = 90°)Einbaulage (Zuordnungsmaße:

kleinste Leuchtdichte
der Messpunkte in cd/m2

größter Leuchtdichtezuwachs in
cd/m2/cm

zwischen 2 Messpunkten des
Testschildes

Sollwert
mindestens

Messwert Sollwert
höchstens 2 x

Bo/cm

Muster Messwert

Bo

7,8 9,7 15,6I

2,5
11

Der verlangte Lichteinfallswinkel von höchstens 820 zwischen
Beleuchtungseinrichtung und der Senkrechten auf der Anbringungsebene wird

eingehalten.
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